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XiV. Ccsetzg.:hungst'crioJe 

der Abgeordneten DR.SCRINZI, MELTER, DIPL.ING.HANREICH 

an die Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend Auszahlung der Geburtenbeihilfe - Beseitigung von Härtefällen. 

Wie aus dem 1. Bericht der Volksam'iultschaft an den Nationalrat (III-120·d.B.) 
hervorgeht, wurde an die Volksanwaltschaft eine Beschwerde herangetragen, .die 
einen echten Härtefall im Zusammenhang mit der Auszahlung der Geburtenbei­
hilfe zum Gegenstand hatte. Der Antrag einer Bergbäuerin, Mutter von sechs 
Kindern, auf Auszahlung des· zweiten Teilbetrages der Geburtenbeihilfe wurde 
abgewiesen, ~eil es bezUglich der hier die Voraussetzung ~ildenden dritten 
Säuglingsuntersuchung zu einer _. nachgewiesenermaßen unverschuldeten ~ Frist­
überschreitu.ng gekommen war. 

Bei der P~üfung der gegenständlichen Besthwerde gelangte die Volksanwalt­
schaft zu der Auffassung, daß derartige Härtefälle nur dann beseitigt werden 
können, wenn eine Regelung geschaffen wird, die das überschreiten der Term.ine 
für die zweite, dritte und vjerte Untersuchung bei Vorliegen berüCksichti­
gungswUrdiger GrUnde zulässig macht. 

Um dieses Problem einer Lösung zuzufUhren, fand am 28. April d.J. in den. 
Räumen der Volksanwaltschaft eine Aussprache statt, in deren Verlauf die 
frau Bundesminister fUr Gesundheit und Umweltschutz den Entwurf fUr ~ine 
entsprechende Verordnungsnovelle vorlegte, in welchem die Vorstellungen der 
Vo1ksanwaltschaft bereits Bel~Ucksi::htigung gefunden hatten, wobei hier je­
doch noch das Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr finanzen herzustellen 
war. 

~Jeiters sagte die Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz, eben-· 
falls vorbehaltlich einer Zustimmung des Finanzministers, über Anregung der 
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Va 1 ksanwa ltschaft die Schaffung von Obergangsbestimmungen zu, die dem lv/eck 
dienen sollen, gerade auch jene Härtefälle zu beseitigen, die bereits ent­
standen sind. 

Unter Bezugnahme auf diesen im 1. Bericht der Volksanwaltschaft an den 
Nationalrat festgehaltenen Sachverhalt richten die unterzeichneten Abgeord­
neten an die Frau Bundesminister fUr Gesundheit und Umweltschutz die 

A n fra 9 e : 

1. Wurde bezUglieh der hier angestrebten Vermeidung von Härtefällen im 
Zusammenhang mit dey' Auszahlung von Geburtenbeihilfen bereits da.s 
Einverne~nen mit dem Bundesmini~ter fUr Finanzen hergestellt? 

2. Bis wann kann mit der von Ihnen in Aussicht gestellten Verordnungsnovelle 
gerechnet werden ? 
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